
 

 
 

 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

  
  

 

Anlage 2 
(zu Ziffer II Nr. 1 Buchst. f) 

Erklärung 

Hiermit erkläre ich1), 
a) dass ich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebe, 
b) dass mir nicht bekannt ist, dass gegen mich ein Strafverfahren oder ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren oder ein Dis

ziplinarverfahren anhängig ist, noch gegen mich eine Disziplinarmaßnahme2) verhängt worden ist und 
c) dass mir nicht bekannt ist, dass ein den in Buchstabe b) genannten Verfahren entsprechendes ausländisches Verfahren 

anhängig ist bzw. eine vergleichbare Maßnahme in einem solchen Verfahren gegen mich verhängt worden ist. 

(Ort, Datum) 	 (Unterschrift) 

1)	 Soweit der Bewerber sich aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten außerstande sieht, diese Erklärung zu unterschreiben, ist jeweils im Einzelfall zu 
prüfen, ob die Ernennung vorgenommen werden kann. Hierzu ist der Bewerber auch aufzufordern, der Einstellungsbehörde sein Einverständnis in die 
Einsichtnahme in die entsprechenden Akten bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht bzw. bei der zuständigen Disziplinarbehörde schriftlich zu erteilen. 

2)	 Nicht anzugeben sind Disziplinarmaßnahmen, die im Rahmen eines Zivil- oder Wehrdienstverhältnisses verhängt worden sind. 




